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Hinweis zur Bemassung im Wirkungsbereich der Änderung

• Die Bemassung richtet sich grundsätzlich an die gängige Praxis gemäss SIA 400 «Planbearbeitung im 
Hochbau» (Masslinien und/oder Koordinatenbemassung).

• Planinhalte, welche Parzellengrenzen oder Gebäuden aus der amtlichen Vermessung folgen, sind nicht 
vermasst.

• Wenn Planinhalte in der Verlängerung (0°/ 180°) zu einer Parzellengrenze oder einem Gebäuden aus 
der amtlichen Vermessung stehen, ist die Ausrichtkante (Hilfslinie) rot punktiert dargestellt:

• Wenn Planinhalte rechtwinklig (90°) oder in einem anderen beliebigen Winkel zu einer Parzellengrenze 
oder einem Gebäude aus der amtlichen Vermessung stehen, ist die Ausrichtkante (Hilfslinie) blau 
punktiert dargestellt und der entsprechende Winkel vermasst: x°
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